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= Bundesministerium
Inneres

Mag. Gerhard Karner
Bundesminister

Herrn

Prasidenten des Nationalrates
Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2023-0.666.246

Wien, am 30. Oktober 2023
Sehr geehrter Herr Prasident!

Der Abgeordnete zum Nationalrat Ing. Mag. Volker Reifenberger hat am 30. August 2023
unter der Nr. 16028/) an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend

»Verlangerung des Bundesheer- Assistenzeinsatzes zur Botschaftsbewachung” gerichtet.

Zu den Fragen 1 bis 3:

e  Wird der militérische Assistenzeinsatz ,Botschaftsbewachung" fiir das BMI iiber das
Jahr 2023 weiter verlédngert?
a. Wenn ja, warum?
b. Wenn nein, warum nicht?

e Aus welchem Grund wurde das Bundesheer zur Assistenzleistung
,Botschaftsbewachung" seitens des BMI angefordert?

e Besteht noch immer die Notwendigkeit seitens des BMI um Unterstiitzung durch
militérische Assistenzleistung?
a. Wenn ja, warum?

b. Wenn nein, warum nicht mehr?
Die Assistenzleistung des Osterreichischen Bundesheeres zur Uberwachung auslidndischer

Vertretungen und sonstiger gefahrdeter Objekte" wurde auf Anforderung der

Landespolizeidirektion Wien beim Militdrkommando Wien bis 31. Marz 2024 verlangert,
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da zur Sicherstellung der personellen Durchhaltefahigkeit der polizeilichen Einsatzkrafte
bei anhaltender Gefahrdungslage die sicherheitspolizeiliche Assistenzleistung
insbesondere im Bereich der Landespolizeidirektion Wien erforderlich ist, damit die

gegenwartigen Herausforderungen weiterhin in vollem Umfang erfiillt werden kénnen.

Zur Frage 4:

e Wie hoch sind die Kosten fiir den Assistenzeinsatz Botschaftsbewachung, die durch das
BMI abgegolten werden? (Angabe der Kosten pro Kalenderjahr in den Jahren 2018 bis
2022)

Dem BMLV wurden in den Jahren 2018 bis 2022 nachstehende Kosten abgegolten:

e 2018: EUR 2.700.000,00 auf Basis des Ministerratsbeschlusses 22/19 vom 20. Juni
2018.

e 2019 bis 2021: keine Kostenabgeltung

e 2022: EUR 5.080.214,26 auf Basis des Ministerratsbeschlusses vom 30. Marz 2022
(Punkt 16 des Beschlussprotokolls Nr. 12, Geschaftszahl: 2022-0.235.970)

Zur Frage 5:
e Wie viele Polizisten kénnen durch den Assistenzeinsatz zur Botschaftsbewachung

anderweitig zum Einsatz gebracht werden?

Beim aktuellen Krafteeinsatz kann von einer téaglichen Entlastung von bis zu 50

Exekutivbediensteten ausgegangen werden.

Zur Frage 6:
e Unter welchen Umstdnden ist die Polizei in der Lage, die Botschaftsiiberwachung in

der gleichen personellen und materiellen Intensitdt weiterfiihren zu kénnen?

Wenn die Voraussetzungen, welche den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz
Bundesheeres notwendig machen, nicht mehr zutreffen, kann die Uberwachung
auslandischer Vertretungen und sonstiger gefahrdeter Objekte uneingeschrankt und in

der erforderlichen Qualitat gewahrleistet werden.

Gerhard Karner

2von 2

www.parlament.gv.at



Datum/Zeit

2023-10-30T16:31:19+01:00

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.

Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

von 3

Serien-Nr.

148769640

Prufinformation

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen

Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der

ausstellenden Behdrde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on
Datum/Zeit-UTC| 2023- 10- 30T16: 37: 07+01: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Prufung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at



		2023-10-30T16:31:19+0100
	BMI-TRUSTCENTER
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-10-30T16:37:07+0100
	Parlamentsdirektion




